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Wir laden Sie herzlich ein zur 
 

8 8.  G E N E R A L V E R S A M M L U N G 
 

Freitag, 3. Februar 2012 um 19 Uhr im Haus der Begegnung, Rennweg 12 
 
 

Tagesordnung 
 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
2. Genehmigung des Protokolls der 87. Generalversammlung 
3. Bericht des Obmannes über die Vereinstätigkeit im Jahr 2011 
4. Bericht der Kassierin 
5. Bericht der Kassaprüferinnen 
6. Entlastung der Kassierin und des Ausschusses 
7. Neufestsetzung des Mitgliedsbeitrages 
8. Allfälliges 

 
Vortrag mit Bildern 

 
"Heilige und Dämonen - Romanische Wandmalerei in Tirol" 

 
Referent: Dr. Helmut Stampfer 

 
Die Malerei der Romanik in Tirol hat fast ausschließlich sakralen Charakter und konzentriert sich auf 
die Darstellungen Christi, von Engeln, Heiligen und biblischen Gestalten. Sind dies die Vorbilder, an 
denen sich die Gemeinschaft der Gläubigen orientieren sollte, so wird aber auch die Bedrohung durch 
das Böse in Form von Dämonen nicht ausgeklammert. Bilder und Motive in diesem Spannungs-
verhältnis werden vorgestellt, der Iwein-Zyklus in Schloss Rodenegg, das einzige Zeugnis an profaner 
Malerei, bildet dazu einen interessanten Kontrapunkt.  
  

                                              
                                    
Dr. Helmut Stampfer, geboren 1948 in Meran, Studium der Philosophie, Geschichte und Kunstgeschichte, 1983 bis 2007 
Landeskonservator für Südtirol, seit 2005 Honorarprofessor am Institut für Kunstgeschichte der Universität Innsbruck. 
Zahlreiche Publikationen zur Kunst- und Kulturgeschichte Tirols. 
 

 
 
 
 
                  Dr. Barbara Knoflach                                                           Dr. Hans Gschnitzer 
                          Geschäftsführerin                                                                       Obmann 
  
Anträge an die Generalversammlung müssen laut § 10 der Statuten mindestens drei Tage vor der Generalversammlung schriftlich 
beim Verein eingebracht werden. Der Tätigkeitsbericht 2011 liegt auf. 
 
Innsbruck, im Jänner 2012  
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